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Norm

KFG 1967 §102 Abs1;

KFG 1967 §4 Abs7a;

VwGG §34 Abs1;

VwRallg impl;

Rechtssatz

Ob gegen "andere Begleitpersonen wegen desselben Sachverhaltes" das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt wurde

ist selbst zutre:endenfalls rechtlich unerheblich, weil aus einer solchen Tatsache nicht auf die Stra=osigkeit des Besch

geschlossen werden könnte (Hinweis E 13. Jänner 1988, 87/03/0054), zumal davon kein subjektives Recht des Besch

abzuleiten wäre.
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